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Grundsätzliches und Oberflächliches 
zur Informatik



Oberflächliches



Gehäuse

Zwei Welten ?



Größen

Computer Kein Computer ?



Oberflächen

GUIs: Wie Benutzer die Informatik sehen



Grundsätzliches I



Graphical User Interface



Algorithmen

public class QuickSorter
{
    private int[] a;
    private int n;

    public void sort(int[] a)
    {
        this.a=a;
        n=a.length;
        quicksort(0, n-1);
    }

    private void quicksort (int lo, int hi)
    {
        int i=lo, j=hi;
        int x=a[(lo+hi)/2];

        //  Aufteilung
        while (i<=j)
        {    
            while (a[i]<x) i++; 
            while (a[j]>x) j--;
            if (i<=j)
            {
                exchange(i, j);
                i++; j--;
            }
        }

        // Rekursion
        if (lo<j) quicksort(lo, j);
        if (i<hi) quicksort(i, hi);
    }

    private void exchange(int i, int j)
    {
        int t=a[i];
        a[i]=a[j];
        a[j]=t;
    }

}    // end class QuickSorter



Informationstechnische Systeme



Mathematische Informatik



Technik als Oberfläche

»In dieser Metaphorik liefert Technik die 
notwendigen Organe für Recht, 
Wirtschaft oder Wissenschaft, ihre 
Veränderung erlaubt neue, andere 
Formen des Verträgemachens, des 
Gütertausches oder der Aufschließung 
der Natur.«



Grundsätzliches II



Grundrechte
in der Informationsgesellschaft



1 Menschenwürde

»Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.«



2 Handlungsfreiheit

»Jeder hat das Recht auf die freie 
Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und 
nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz 
verstößt.«



3 Gleichheit

»Niemand darf wegen seines 
Geschlechtes, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Heimat 
und Herkunft, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder 
politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt 
werden. Niemand darf wegen 
seiner Behinderung benachteiligt 
werden.«



4 Glaubensfreiheit

a) männlich

b) islamische Religionszugehörigkeit ohne nach 
außen tretende fundamentalistische Grundhaltung

c) legaler Aufenthalt in Deutschland

d) keine eigenen Kinder

e) Studientätigkeit (technische Studienfächer)

f) Mehrsprachigkeit

g) Keine Auffälligkeiten im allgemeinkriminellen Bereich

h) rege Reisetätigkeit

i) häufige Visabeantragungen

j) finanziell unabhängig

k) Flugausbildung

»Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit 
des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind 
unverletzlich.«

Kriterienkatalog der Rasterfahndung Oktober 2001



»Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift 
und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich 
aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu 
unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden 
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.«

5 Meinungsfreiheit



6 Ehe und Familie
»Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.«



7 Schulwesen

»Das gesamte 
Schulwesen steht 
unter der Aufsicht 
des Staates.«



8 Versammlungsfreiheit
»Alle Deutschen haben das Recht, sich 
ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich 
und ohne Waffen zu versammeln.«



9 Vereinsfreiheit

»Alle Deutschen haben das Recht, Vereine 
und Gesellschaften zu bilden.«



10 Fernmeldegeheimnis
»Das Briefgeheimnis sowie das 
Post- und Fernmeldegeheimnis 
sind unverletzlich.«



11 Freizügigkeit

»Alle Deutschen haben das 
Recht, Beruf, Arbeitsplatz 
und Ausbildungsstätte frei zu 
wählen. Die Berufsausübung 
kann durch Gesetz oder auf 
Grund eines Gesetzes 
geregelt werden.«



12a Wehrdienst

»Männer können vom vollendeten 
achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in 
den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz 
oder in einem Zivilschutzverband 
verpflichtet werden.«



13 Unverletzlichkeit der Wohnung

»Die Wohnung ist unverletzlich.
Durchsuchungen dürfen nur 
durch den Richter, bei Gefahr im 
Verzuge auch durch die in den 
Gesetzen vorgesehenen anderen 
Organe angeordnet und nur in 
der dort vorgeschriebenen Form 
durchgeführt werden.«

3. April, 1996-2003: JenniCam (Jennifer Ringley)



14 Eigentum »Das Eigentum und das Erbrecht 
werden gewährleistet. Inhalt und 
Schranken werden durch die 
Gesetze bestimmt.
Eigentum verpflichtet. Sein 
Gebrauch soll zugleich dem Wohle 
der Allgemeinheit dienen.
Eine Enteignung ist nur zum Wohle 
der Allgemeinheit zulässig. Sie darf 
nur durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes erfolgen, das Art 
und Ausmaß der Entschädigung 
regelt. Die Entschädigung ist unter 
gerechter Abwägung der Interessen 
der Allgemeinheit und der 
Beteiligten zu bestimmen.«



17 Petitionsrecht

Online-Petition

»Jedermann hat das Recht, sich einzeln 
oder in Gemeinschaft mit anderen 
schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an 
die zuständigen Stellen und an die 
Volksvertretung zu wenden.«



20a Umweltschutz
»Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere 
im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die 
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht 
durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.«



Abgeleitete 
Grundrechte

19 In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.



Informationelle Selbstbestimmung

»Unter den Bedingungen der modernen 
Datenverarbeitung wird der Schutz des 
Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, 
Speicherung, Verwendung und Weitergabe 
seiner persönlichen Daten von dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 GG  in 
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfaßt. Das 
Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis 
des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die 
Preisgabe und Verwendung seiner 
persönlichen Daten zu bestimmen.«

15. Dezember 1983



Kernbereich privater Lebensführung

»Zur Unantastbarkeit der Menschenwürde 
gemäß Art. 1 Abs. 1 GG gehört die 
Anerkennung eines absolut geschützten 
Kernbereichs privater Lebensgestaltung. In 
diesen Bereich darf die akustische 
Überwachung von Wohnraum zu Zwecken der 
Strafverfolgung (Art. 13 Abs. 3 GG) nicht 
eingreifen. Eine Abwägung nach Maßgabe des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zwischen der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) und dem 
Strafverfolgungsinteresse findet insoweit nicht 
statt.«

3. März 2004



IT-Grundrecht

»Das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
(Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) 
umfasst das Grundrecht auf 
Gewährleistung der Vertraulichkeit 
und Integrität informationstechnischer 
Systeme.«

27. Februar 2008



Informatik in der Schule

vs. ?



Hardware im Kontext



Software im Kontext
    private void quicksort (int lo, int hi)
    {
        int i=lo, j=hi;
        int x=a[(lo+hi)/2];

        //  Aufteilung
        while (i<=j)
        {    
            while (a[i]<x) i++; 
            while (a[j]>x) j--;
            if (i<=j)
            {
                exchange(i, j);
                i++; j--;
            }
        }

        // Rekursion
        if (lo<j) quicksort(lo, j);
        if (i<hi) quicksort(i, hi);
    }



Datenbanken im Kontext
§ 1 BDSG Zweck und 
Anwendungsbereich des 
Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, 
den einzelnen davor zu schützen, 
daß er durch den Umgang mit 
seinen personenbezogenen Daten 
in seinem Persönlichkeitsrecht 
beeinträchtigt wird.



Netze im Kontext

Fear, Unceartainty & Doubt

§ 52 UrhG Privatkopie
(1) Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines 
Werkes durch eine natürliche Person zum privaten 
Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder 
unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, 
soweit nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich 
rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich 
gemachte Vorlage verwendet wird. 



Digitale Bilder im Kontext
§ 22 KUG – Recht am eigenen Bild
 
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten 
verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die 
Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der 
Abgebildete dafür, daß er sich abbilden ließ, eine 
Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten 
bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der 
Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. 
Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der 
überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die 
Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein 
Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden 
sind, die Eltern des Abgebildeten.

Artikel 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar



Ganzheitlicher 
Informatikunterricht

Durchsichtig aber Menschenlos Oberflächlich



Ganzheitlicher 
Informatikunterricht

Durchsichtig aber MenschenlosOberflächlichSpiegel der Welt




